
Falls Sie an einer Ausbildung bei der Stadt 
Oberhausen interessiert sind, können Sie 
sich jederzeit an die Kolleginnen und Kolle-
gen des Fachbereichs 4-1-40/Aus- und Fort-
bildung wenden. 
 
Gerne steht man Ihnen hier nach vorheriger 
Terminabsprache auch für ein Beratungsge-
spräch zur Verfügung. 
 
 
Weitere Informationen erhalten Sie hier:  

 Ausbildungshotline 

0208 825-3699 
 
 E-Mail-Adresse 

ausbildung@oberhausen.de 
 
 Internet 

www.oberhausen.de/ausbildung 
 

     Facebook 

@TeamAusbildung 
 
     Instagram 
@TeamAusbildung_Oberhausen 
 
  

Stadt Oberhausen 
Aus- und Fortbildung 

Ihre Vorteile auf einen Blick! 
 
o Praxisnahe Ausbildung! 

 
o Vielseitiges Arbeitsumfeld! 
 
o Vergünstigtes ÖPNV-Ticket! 

 
o Sehr gute Übernahmechancen nach der 

Ausbildung! 
 
o Studieren und Geld verdienen! 

 
o Ausgezeichnete Weiterbildungs- und 

Aufstiegsmöglichkeiten! 
 

 
 

 
 

 
 

„DEINE ZUKUNFT FINDET STADT!“ 
KOMM IN UNSER TEAM! 

 

Stadtinspektoranwärter*in 
 

Studiengang “Bachelor of Laws” 
 
 

Berufsinfo 
 
 



Studieren im Beamtenstatus 
Viele junge Menschen stehen nach dem Schul-
abschluss vor der Frage, welcher der für sie 
richtige Einstieg ins Berufsleben ist. Bei vielen 
besteht der Wunsch zu studieren. Manche su-
chen den Berufseinstieg über ein duales Studi-
um, bei dem man Ausbildung und Studium mit-
einander verbinden kann. 
Dann ist die Ausbildung als Stadtinspektoran-
wärterin oder Stadtinspektoranwärter genau das 
Richtige! Die Stadt Oberhausen bietet diese 
Möglichkeit und gleichzeitig die Perspektive auf 
eine spätere Tätigkeit als Beamtin oder Beamter 
in der Stadtverwaltung. Stadtinspektorinnen und 
Stadtinspektoren beziehen schon während ihrer 
Ausbildung ein Gehalt und können sich so voll 
und ganz auf ihr Studium konzentrieren. 
Das Studium gliedert sich in eine akademische 
Ausbildung an der Hochschule für Polizei und 
öffentliche Verwaltung (HSPV) in Duisburg und 
in eine fachpraktische Ausbildung in den Fach-
bereichen der Stadtverwaltung.  
Das Studium an der HSPV hat einen rechtswis-
senschaftlichen Schwerpunkt. In sechs Semes-
tern besuchen die Studierenden Vorlesungen 
etwa in den Fächern Verwaltungsrecht, Sozial-
recht und Staatsrecht. Daneben stehen wirt-
schafts- und sozialwissenschaftliche Fächer auf 
dem Lehrplan. Auch das Training sozialer Kom-
petenzen gehört zur Ausbildung. 
Der praktische Teil der Ausbildung findet in den 
Fachbereichen der Stadtverwaltung statt. Dabei 
durchlaufen die Nachwuchskräfte die Bereiche 
"Personal und Organisation", „Finanzen“, „Ord-
nungsverwaltung“ und „Leistungsverwaltung“. 

 
Hier werden Sie von erfahrenen Ausbilderinnen 
und Ausbildern in die Verwaltungsarbeit einge-
führt. Durch die Teilnahme an der täglichen Ar-
beit haben die Auszubildenden zudem die 
Chance, schon während der Ausbildung wertvol-
le Berufserfahrung zu sammeln.  
Wer sich für eine Ausbildung als Stadtinspek-
toranwärterin oder als Stadtinspektoranwärter 
bei der Stadt Oberhausen interessiert, sollte vor 
allem Freude am Kontakt mit Bürgerinnen und 
Bürgern mitbringen! Verantwortungsbereitschaft, 
Zuverlässigkeit, Selbstständigkeit sowie der An-
spruch, in jeder Situation das Beste geben zu 
wollen, runden Ihr Profil ab. 
Die Ausbildung beginnt stets am 1. September 
eines Jahres und endet nach drei Jahren mit der 
Bachelorarbeit und dem Kolloquium. Den erfolg-
reichen Absolventinnen und Absolventen wird 
der akademische Grad einer bzw. eines „Ba-
chelor of Laws“ verliehen. 
Bei guten Leistungen, Eignung und Befähigung 
ist nach Abschluss des Studiums eine Über-
nahme in ein Beamtenverhältnis beabsichtigt. 
Hier warten vielfältige Aufgaben und ausge-
zeichnete Aufstiegs- und Entwicklungsmöglich-
keiten im Dienst für die Bürgerinnen und Bürger. 
Weitere Informationen rund ums Studium finden 
sich auf der Internetseite der HSPV: 
 

www.hspv.nrw.de 
 
Studiendauer 
 

Der Vorbereitungsdienst dauert drei Jahre. 
 

Einstellungsvoraussetzungen 
o Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschul-

reife oder vergleichbarer Bildungsabschluss, 
der zu einem Hochschulstudium berechtigt 

o Staatsangehörigkeit eines EU-
Mitgliedsstaates oder eines Staates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum 

o Die üblichen beamten- und laufbahnrechtli-
chen Voraussetzungen 

 
Onlinebewerbungsportal 
 
Für alle Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
nutzt die Stadt Oberhausen ein Onlinebewer-
bungsportal.  
 
Dieses finden Sie unter nachfolgender Internet-
adresse: 
 
https://bewerbungsportal.oberhausen.de/ 
 
Hier können Sie Ihre Bewerbungsunterlagen 
bequem und mit wenigen Klicks hochladen. 
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